Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 58 (1971)

Heft: 2: Altersheime - Schwimmbader
Artikel: Einige Vorschlage zu Bauwettbewerben
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-44977

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 11.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-44977
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

werk 2/1971

Einige Vorschlidge zu Bauwettbewerben

Wir drucken nachstehend mit der freundlichen
Genehmigung der Schriftleitung von « architek-
turwettbewerbe » (siehe Nr. 61/1970, Karl-Kré-
mer-Verlag, Stuttgart) einen Beitrag von Arne
Musso, Kéln, zur komplexen Frage des architek-
tonischen Wettbewerbes ab. Wir glauben, dal3 die
in diesem Artikel formulierten Anregungen auch
fir schweizerische Verhéltnisse (vor allem in be-
zug auf die neue SIA-Wettbewerbsordnung Nr.
152) von besonderem Interesse sein kénnen.
Red.

Den Vorschlagen und Versuchen, das Wettbe-
werbswesen fiir Architekten zu verbessern, wer-
den die folgenden Anregungen' hinzugefiigt.
Méglicherweise konnen sie zur Diskussion und
zu brauchbaren Veranderungen beitragen.

1 Der Auslober nennt in der Ausschreibung die
Griinde fir den Wettbewerb und gibt an, wie
wichtig sie ihm relativ zueinander sind.

Zur Frage, warum Wettbewerbe abgehalten wer-
den, finden sich zwei Griinde in der von einem
Architektenbund und einem Stadteverein aufge-
stellten Wettbewerbsordnung « GRW»2, die in
Westdeutschland meistens zu Wettbewerben,
mehr oder weniger verbindlich, herangezogen
wird. Wettbewerbe sollen, so heiRt es dort in der
Vorbemerkung, fiir eine Aufgabe «... die reifste
Losung und fir ihre Ausfiihrung den geeignet-
sten Architekten finden lassen ...»3.

Fragt man Auslober von Wettbewerben, war-
um sie einen Wettbewerb veranstalten, so erfahrt
man, besonders wenn man die Leute etwas kennt,
gelegentlich noch andere Griinde:

— Offentliche Auftrage sollen aus Prinzip durch
einen Wettbewerb vergeben werden. Das Prinzip,
das bei der Vergabe von Bauleistungen aus den
bekannten Griinden gelte, solle auch bei der Ver-
gabe von Entwurfsleistungen angewandt werden.
— Mitdem Wettbewerb soll Reklame (Publicity)
gemacht werden; fir ein Land, eine Stadt, eine
Partei, eine Person oder die Institution, fiir die
gebaut werden soll, wie zum Beispiel die Ge-
meinschaftsschule, den FuBballsport oder die
Universitat.

— Mit dem Wettbewerb soll einem « Druck» wi-
derstanden werden, zum Beispiel dem eines oder
der lokalen Architekten.

— Mit dem Wettbewerb soll einem «Druck»
nachgegeben werden, zum Beispiel dem der
freien Architekten.

— Mit dem Wettbewerb soll noch nicht etablier-
ten Architekten eine Chance gegeben werden.

— Mitdem Wettbewerb will man ohne Aufsehen
einen offentlichen Auftrag einem bestimmten
Architekten zukommen lassen.

— Man will die Architektenschaft erziehen oder,
was zum Teil dasselbe ist, einen Beitrag zum
Fortschritt der Architektur leisten.

Diese Liste ist sicher nicht vollstandig; es werden
bei verschiedenen Wettbewerben sicher nicht
alle Griinde eine Rolle spielen, und die relevanten
Griinde werden sicher nicht immer gleich wichtig
sein. Das bedeutet auch, da® sehr wahrscheinlich
ein bestimmter Satz von Regeln fiir die Wettbe-
werbe von Fall zu Fall mehr oder weniger geeignet
sein wird. Diesem Bedarf an «Flexibilitat» der
Regeln ist bei der oben angefiihrten GRW zum
Teil Rechnung getragen. Dominiert der Wunsch,
einen geeigneten Architekten fir die Ausfiihrung

zu finden, kann die Form des beschrankten Wett-
bewerbs gewahlt werden, zu dem dann nur ge-
eignete Architekten eingeladen werden.

Ein Auslober kann seine Interessen an der
«reifsten Losung» und dem «geeignetsten Archi-
tekten» mehr oder weniger prazise ausdriicken.
Er oder sein Preisgericht konnen dabei in ein Di-
lemma geraten. Die Losung A ist reifer als B, aber
B ist vom geeigneteren Architekten angefertigt
worden. Wem soll der Preis oder der Auftrag zu-
geteilt werden? Ist das Interesse an der Lésung
groBer als das Interesse am Architekten, wiirde
man vielleicht vorschlagen, A zu wahlen. Wie soll
man aber entscheiden, wenn der Unterschied
zwischen den Losungen klein, aber der in der
Qualitat der Architekten groR ist? Soll man der
etwas besseren Losung zuliebe einen verhaltnis-
maBig schlechten Architekten auswahlen?

Die erwahnten Wettbewerbsregeln GRW bie-
ten zwei Moglichkeiten, die Losung dieser Frage
beim «allgemeinen Wettbewerb», bei dem die
Teilnehmer nicht ausgesucht sind, zu erleichtern.
Der Auslober kann seine Absicht kundtun, den
Auftrag nicht unbedingt an den Gewinner des
1. Preises zu erteilen, sondern an einen der Preis-
trager. Das heit, beim Verteilen der Preise mu
darauf geachtet werden, daB nicht nur ungeeig-
nete Architekten Preise erhalten. Hat der Aus-
lober sich verpflichtet, den Gewinner des 1. Prei-
ses zu engagieren, konnen zwei oder mehr erste
Preise verteilt werden, wobei wiederum darauf
geachtet werden muB, daR unter den Gewinnern
der ersten Preise moglichst keine schlechten Ar-
chitekten sind. In der Regel wird den Preisrich-
tern, und wohl niemals den Teilnehmern, erklart,
was fiir den Auslober im Hinblick auf die Bauauf-
gabe des Wettbewerbes ein geeigneter Architekt
ist. Vielmehr scheint es so zu sein, daR bei der
Auswabhl der Preisrichter durch den Auslober ein
gewisser Konsensus vorausgesetzt wird.

Besonders schwierig wird die Einschatzung
der Eignung der Architekten, wenn deren Identi-
tat verborgen bleibt und die Wettbewerbsent-
wiirfe der einzige Anhaltspunkt zur Beurteilung
der Eignung des Verfassers fir die Ausfiihrung
sind. Dann muR man versuchen, aus den Arbeiten
auf die «Punktlichkeit», das «Ansehen», die
« Leistungsfahigkeit» oder sonstige wiinschens-
werten Eigenschaften der Verfasser zu schlieRen.
Das bedarf einer gewissen Ubung, aber auch
einer gewissen Ausschreibungstechnik, um es zu
erleichtern. Wenn man den Aussagen gelibter
Preisrichter glauben darf, erkennt man die «guten
Biiros» auf einen Blick. Fragt man nach Gesichts-
punkten, die dabei eine Rolle spielen, so diirften
der Aufwand und die Qualitat der « Darstellung»
keine schlechten Indikatoren sein. Trotzdem ka-
men aber gelegentlich «Pannen» vor (Rathaus
Dusseldorf).

Als eine Maglichkeit, die hier angedeuteten
Schwierigkeiten zu verringern, bote es sich an,
eine Empfehlung der GRW zu konkretisieren:
«Der Auslober soll AnlaR, Sinn und Zweck des
Wettbewerbes in der Ausschreibung ausfiihrlich
darlegen ..»* Das kann er tun, indem er die
Griinde fiir den Wettbewerb aufzahlt und angibt,
wie wichtig sie ihm relativ zueinander sind, zum
Beispiel:

1. Reife Losung finden 40%
2. Geeigneten Architekten finden 5%
3. Reklame fiir die Stadt machen 30%
4. Nachwuchs fordern 25%

Auf diese Weise bekame man einen wichtigen
Teil flr ein Verfahren, um die Giite oder die An-
gemessenheit der Regeln und der Ausschreibung
flir einen bestimmten Wettbewerb beurteilen zu
koénnen. Liegt zum Beispiel ein groBes Gewicht
auf der Reife der Losung und auf der Forderung
junger Architekten, wird man nur die Leistungen
verlangen, die zur Beurteilung der Losungsreife
noétig sind. Liegt das Schwergewicht dagegen
auf Werbung und der GroRe des Architekturbiiros,
wird man viele und groRe Darstellungen verlan-
gen. Spielt die Eignung des Architekten eine
groRe Rolle, kann man vielleicht verlaBlichere
Mittel als Zeichnungen wabhlen, sie zu erkennen.
Man kénnte zum Beispiel verlangen, daR eine
Mindesteignung im Umschlag mit dem Namen
nachgewiesen sein muB, etwa durch Bescheini-
gungen der Architektenkammer oder des Finanz-
amtes, wie man es bei der Ausschreibung von
Bauleistungen gelegentlich auch tut. Ist die Reife
der Lésung wichtig, wird man erklaren, was Reife
in diesem Zusammenhang bedeutet, das heilt
woran man sie erkennt.

Von den Griinden, die einen Auslober veran-
lassen konnen, einen Wettbewerb auszuschrei-
ben, wird er einige moglicherweise nicht gerne
bekanntgeben wollen, weil sie den Interessen der
Architekten oder anderer Gruppen, etwa der
«Allgemeinheity, zuwiderlaufen. Wettbewerbs-
regeln im allgemeinen oder eine spezielle Aus-
schreibung kénnen nicht nur mehr oder weniger
gut sein fir die Verfolgung genannter Ziele, son-
dern auch im Hinblick auf das Erschweren unge-
nannter Absichten. Es ist denkbar, daR ein flexi-
bler «Baukasten» von Wettbewerbsregeln und
Ausschreibungsmaglichkeiten entwickelt wer-
den kann, aus dem je nach den Griinden fiir den
Wettbewerb und deren Bedeutung in deutlicher
Weise das geeignetste Verfahren zusammenge-
stellt werden konnte. Es ist aber auch denkbar,
daR die ungerne genannten Griinde (iberwiegen
und deshalb ein Verfahren, bei dem sie unerkannt
mitspielen konnen, attraktiver ware.

133



werk 2/1971

2 DasBewertungssystem wird so weit wie mog-
lich explizit gemacht und in der Ausschreibung
bekanntgegeben.

Damit ein Auslober moglichst gute («reife») Lo-
sungen fir seine Aufgabe erhalt, ist es wichtig,
daB er und sein Preisgericht erkldaren, was sie
unter gut verstehen, damit die Teilnehmer sich
entsprechend verhalten kénnen. Je groRer die
Explizitat einer solchen Erklarung ist, desto eher
konnen die Arbeiten den Intentionen des Aus-
lobers entgegenkommen, das heil’t besser wer-
den. Was «explizity in diesem Zusammenhang
bedeuten soll, ist kurz folgendermaRen erklart5:

Ein Preisrichter kann spontan ein Gesamt-
urteil Uber eine Wettbewerbsarbeit fallen oder ein
uberlegtes Urteil abgeben, indem er die Entwiirfe
unter verschiedenen Aspekten, denen er ein rela-
tives Gewicht zumiBt, betrachtet, zu diesen Teil-
urteile fallt und sie nach einer bestimmten Regel
zu seinem Gesamturteil zusammenfat. Kann er
zu einem Aspekt genau angeben, etwa durch eine
Funktion, wie sein Urteil unter diesem Gesichts-
punkt von Eigenschaften des Entwurfes abhéangt
und wie diese Eigenschaften festgestellt werden
konnen, so hat er sein Teilurteil denen, die
seine Erklarung verstehen konnen, expliziert. Die
Summe der Gewichte der Aspekte, fiir die eine
solche Operation gelang, ist dann das Mal fir
die Explizitat des Bewertungssystems dieses
Preisrichters.

Fir ein Gruppenurteil des Preisgerichtes muf3
auBerdem durch eine Gruppenentscheidungs-
funktion genau erklart sein, wie die Urteile der
einzelnen Richter zusammengefalBt werden, da-
mit es explizit ist. So ein Bewertungssystem kann
entweder vor dem Agieren der Teilnehmer be-
kanntgemacht werden, wie zum Beispiel im
Sport beim Zehnkampf, oder erst hinterher, wie
zum Beispiel beim Lotto.

Die Nutzlichkeit einer genauen Erkldrung in
der Ausschreibung kann vielleicht mit dem fol-
genden Beispiel erlautert werden: Fir die Losun-
gen einer Wettbewerbsaufgabe war von einem
Teil der Teilnehmer die Hochhausform und vom
anderen Teil die Form eines Flachbaues gewahlt
worden. Das Preisgericht betrachtete sich von
der anderen FluBseite die Silhouette der Stadt
und entschied, dal ein Hochhaus an der Stelle
unschon ware, und schied zunachst alle Hoch-
hauspldne aus. Damit hatte es nicht nur den Ge-
sichtspunkt «Vertraglichkeit mit der Stadtsil-
houette» eingefihrt, festgelegt, daR alle Hoch-
hauser unter diesem Aspekt die schlechteste und
alle Flachbauten die beste Note erhalten sollen,
sondern diesem Gesichtspunkt ein Gewicht von
mehr als 50% zugemessen, denn gute Noten unter
allen anderen Gesichtspunkten konnten ein
Hochhaus nicht mehr besser werden lassen als
einen Flachbau, der unter diesen Aspekten lauter
schlechte Teilurteile erhielt. Hatte sich das Preis-
gericht den Silhouettenaspekt, die Art, ihn zu
messen, und sein Gewicht vorher tberlegt, dann
héatten sich die « Hochhauslery ihre Arbeit sparen
oder auch Flachbauentwdirfe einreichen konnen,
unter denen dann vielleicht einer besser gewesen
ware als der beste, den der Auslober so bekom-
men hat.

Bei verschiedenen Wettbewerben sind in letz-
ter Zeit leider nur immer einige Elemente einer
expliziten Bewertung benutzt worden, so daR die
Explizitat gleich Null blieb. In Osterburken® wur-
den zwar einige Aspekte expliziert, aber ihre Ge-
wichte und die Art, die Teilurteile zusammenzu-
fassen, blieb unklar. In Berlin? wurden zwar ge-
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wichtete Aspekte bekanntgegeben, aber keine
von ihnen waren expliziert, und die Gewichte
wurden hinterher verandert. In Markdorf & wurden
bei der Beurteilung Aspekte hinzugefiigt, die
Gewichte dem Zufall Gberlassen und dann noch
verandert.

Flr diese «Inkonsequenz» konnen verschie-
dene Griinde vermutet werden:
— Methodische Unsicherheit.
— Unzufriedenheit mit oder MiBtrauen gegen-
Uber tberlegten und expliziten Urteilen und gro-
Reres Vertrauen in spontane Gesamturteile.
— Eine Scheu, die «wahren» Kriterien und ihre
Bedeutung bekanntzugeben.
— Eine Scheu, einzugestehen, wie wenig man
tber die Aufgabe eigentlich weiR.
— Eine Scheu vor der vielen Arbeit, die mit dem
Explizieren verbunden ware.

Zu den Vorteilen eines moglichst expliziten, vor-
her bekanntgegebenen und nachher auch ange-
wandten Bewertungssystems kann man zahlen:
— Der Auslober wird angeregt, sich mit der Be-
deutung und den Auswirkungen des Bauobjektes
fir dessen Zweck griindlicher zu beschaftigen.
— Die Sicherheit der Teilnehmer wird erhoht
(Nulla poena sine lege), eine Entwicklung weg
vom Toto und hin zum Wettbewerb wird gefor-
dert, und es werden Spielregeln fir ein sinnvolles
Verhalten festgelegt.

Zwei Einwande gegen schon in der Ausschrei-
bung bekanntgegebene Bewertungssysteme mit
groRer Explizitat sind moglich: Die Bewertungs-
systeme der einzelnen Preisrichter, und damit das
Bewertungssystem des Preisgerichtes, konnen
sich wahrend der Laufzeit des Wettbewerbes und
vor allem angesichts der eingereichten Arbeiten
andern, so daB die Richter mit dem Urteil unzu-
frieden waren. Das ist natirlich moglich. Doch ist
einmal (ber das AusmaR solcher Anderungen
noch nichts bekannt, und zum anderen werden
gerade kompetente Leute zu Preisrichtern er-
nannt, von denen man annehmen kann, daB sie
sich eine ausgewogene, verlaRliche Urteilskraft
gebildet haben, die sich nicht in einem halben
Jahr spektakulédr andert, und die Erfahrung zeigt,
daB sie das auch nicht tut. Der andere Einwand
ware ahnlich: Es konne doch sein, daB Losungen
angeboten wiirden, die mit «bisherigen MalR-
staben» nicht zu messen waren, die etwas Neues
boten. Bewertungssysteme konnen zweifellos
mehr oder weniger «innovationsfreundlich»
sein (vgl. dazu die anglo-amerikanische Diskus-
sion um die «performance standards»). Es kann
unter diesem Aspekt mehr oder weniger gute Be-
wertungssysteme geben. Ein Motorenwettbe-
werb, bei dem die Zylinderzahl ein Kriterium
ware, gabe Wankel keine Chance; einer, bei dem
die PS gewertet wiirde, gerade. So ist es auch
bei Bauteilen: Wird eine Ziegelwand verlangt, so
ist der Raum fiir Originalitat nicht groB. Werden
dagegen Eigenschaften der Wand, wie zum Bei-
spiel Belastbarkeit und Warmedammung, gewer-
tet, so sind mehr Maoglichkeiten fiir Neuerungen
offen. Ist fir einen potentiellen Teilnehmer an
einem Wettbewerb der durch das Bewertungs-
system begrenzte Losungsraum zu eng, das heilt
enthalt es nicht Aspekte, die seine Originalitat
wiirdigen wiirden, so hat er bei den Rickfragen
Gelegenheit, den Auslober und sein Preisgericht
davon zu liberzeugen, wie das Bewertungssystem
verandert werden sollte. Diese Veranderung
wirde dann fiir alle Bewerber gelten.

3 Die Beurteilung der nicht expliziten Aspekte
im Preisgericht (mit Diskussion) ist offentlich.
Fur die expliziten Aspekte ist per definitionem
eine Beurteilungsregel vom Auslober oder seinem
Preisgericht schon vorher festgelegt worden; das
heiRt, die Urteilsfindung wurde delegierbar ge-
macht, etwa an die Vorpriifer. Das Preisgericht
hatte lediglich die Ausfiihrung der Beurteilung zu
tberpriifen oder Uber aufgetretene Unklarheiten
im Verfahren, am Anfang der Entwicklung expli-
ziter Bewertungssysteme eine sicherlich nicht
unwichtige Tatigkeit, zu befinden. Fur die ver-
bleibenden Aspekte — bisher hat es, wie bereits
angedeutet, vermutlich kein auch nur teilweise
explizites Bewertungsverfahren gegeben — ist
nun das Zustandekommen der Urteile in einer
Preisgerichtssitzung fiir die Betroffenen der Ent-
scheidung und der Bauaufgabe von einigem In-
teresse.

— «Das Verlangen unserer Zeit nach Offentlich-
keit der Gerichte geht offenbar aus von dem
MiRtrauen in die Gewissenhaftigkeit und Ge-
setzlichkeit der richterlichen Personen: ein
MiRtrauen, welches zu seiner Begriindung
nicht gerade besonders auffallender Beispiele
von Ubereilungen, Unférmlichkeiten oder
Ungerechtigkeiten bedarf; sondern schon
durch bloRe Hinweisung auf die gewohnliche
Gebrechlichkeit der Menschen, deren Natur
durch Ubertragung eines Amtes und Auflegen
eines Amtseides nicht umgewandelt zu wer-
den pflegt, mehr als hinreichend entschuldigt
ist.»10

Es ist zweifellos eines der seltsamen Phanomene

des ublichen Wettbewerbsverfahrens, dal sich

die Teilnehmer die Heimlichkeit der Preisgerichte
und das Ablehnen von Arbeiten ohne Begriin-
dung gefallen lassen. Der einzige bekannte Ver-
such, vom «InquisitionsprozeB» abzuweichen,
bestand in der Herstellung einer beschrankten
mittelbaren Offentlichkeit fiir einen Teil eines

Auswahlverfahrens (Schauspielhaus Hannover),

indem ausgesuchte Presseleute eingeladen wur-

den. DaR dabei nicht zunachst an die Herstellung
einer «Parteien-» oder Teilnehmeroffentlichkeit
gedacht wurde, &Rt die Vermutung zu, daf die

Reklame ein Grund fiir den Wettbewerb war.

— «Gleichwohl hatte der vielfaltig ausgespro-
chene Wunsch nach der offentlich-mindli-
chen Rechtspflege keineswegs bloR seinen
Grund in iberschwenglichen Ideen oder nur
in verdeckten politischen Tendenzen einzel-
ner; sondern in manchen dringend gefiihlten
Beddrfnissen, in vielen anerkannten Mangeln
und Gebrechen der Gerechtigkeitspflege,
welche zumal in manchen deutschen Landern
vom Volke schmerzlich genug empfunden
und meistenteils nur von denen geleugnet
werden, die von den Ubeln Vorteil ziehen
oder sich in die MiBbrauche bequem hinein-
gelebt haben.»?

4 Die Beurteilung der nicht expliziten Aspekte
wird individuell (ohne Diskussion) vorgenom-
men.

Beim Anfertigen ihrer Entwiirfe miissen die Wett-
bewerbsteilnehmer das Verhalten der Preisrichter
beim Beurteilen der nicht expliziten Aspekte
schéatzen. « Wird Sch. die anderen Richter von der
Schonheit schiefer Wande liberzeugen konnen ? »
«Wird U. den Negativraum seinen Richterkolle-
gen erkldaren konnen und sie liberreden, diesem
Gesichtspunkt auf Kosten der MaRstablichkeit
ein Gewicht beizumessen?»



Es ist schon schwer genug, den Geschmack
der Richter, vielleicht anhand ihrer Bauten und
Schriften, einzuschéatzen; aber es ist wohl ziem-
lich unmaglich, auch noch vorherzusehen, wie
sie sich gegenseitig beeinflussen werden. Im
Sport, zum Beispiel beim Skispringen, ist es unter
anderem deshalb Ublich, daR die Richter ihre Ur-
teile zu nicht expliziten Aspekten ohne Diskussion
abgeben, die dann nach einer Gruppenentschei-
dungsfunktion zum Gesamturteil zusammenge-
falt werden.

Wie das Gruppenurteil von der Laune und
dem Eifer eines einzelnen Richters abhangen
kann, zeigt folgender Bericht von einer Preisge-
richtssitzung:

— «Hier begann der ganze Arger. Als Eero
Saarinen, der amerikanische Architekt und
Entwerfer, dessen lppige neue Bauformen
weithin Beachtung gefunden haben, vier
Tage zu spat auftauchte, um beim Wettbe-
werbsurteil mitzuhelfen, hatten die anderen
drei Preisrichter schon alle bis auf nur 10 der
222 Einsendungen ausgeschieden. Saarinen
sah sie sich an, gahnte innerlich, ging in die
Ecke, wo der AusschuB lag, und blatterte in
ihm herum. Da unter den abgelehnten — aus-
geschieden, weil er zu abscheulich war —, zog
Saarinen einen erschreckenden freigeformten
Entwurf hervor, der genau wie ein Haufen
groBer weiRer Segel aussah, die den Hafen
hinunterfahren. Dies ist’s, erkldrte Saarinen
und sein Prestige und sein Enthusiasmus ge-
wannen den Rest der Jury.»12

Hier kdme die folgende Maoglichkeit zustatten:
Die eingereichten Wettbewerbsarbeiten werden
mit einem der inzwischen recht billigen Verfahren
vervielféltigt und den Preisrichtern zugeschickt,
die nun unabhéngig voneinander ihre Urteile ein-
senden, die nach einer vorherbestimmten Regel
zusammengefaBt werden. Dieses Verfahren hatte
noch einige weitere Vorteile:

— Die Richter konnten ihre Urteile in aller Ruhe

fallen, die Arbeiten in beliebiger Reihenfolge mit-

einander vergleichen und vorlaufige Urteile eine
gewisse Zeit lang nach Belieben revidieren.

— Die Teilnehmer und sonstigen Interessenten

konnten eine Kopie des gesamten Wettbewerbes

erhalten, das Reisen zu einer Ausstellung entfiele,
und auch sie kénnten in aller Ruhe das Ergebnis
prifen und dabei lernen.

— Der Auslober konnte einen Teil der Exemplare

der Wettbewerbsvervielfaltigung mit einem «har-

ten Deckel» versehen und mit diesen vielleicht
einen besseren Werbeerfolg erzielen als mit einer

Ausstellung.

— Wiirde dieser Vorschlag allgemein praktiziert,

konnten die Wettbewerbe aus dem ganzen Bun-

desgebiet an einer oder mehreren Stellen gesam-
melt, von dort ausgeliehen werden und fir ver-
gleichende Untersuchungen bereitstehen.

Die Kosten dirften dabei kaum groRer werden.

100 Exemplare eines Wettbewerbes mit 50 Teil-

nehmern wirden schatzungsweise 8000 bis

10000 DM kosten; wahrscheinlich weniger als

eine Preisgerichtssitzung, eine Ausstellung und

die Fahrten der Teilnehmer zusammen.

5 Die Wettbewerbsentscheidung bleibt eine
Zeitlang vorlaufig.

Anhand eines expliziten Bewertungssystems kon-
nen mehr oder weniger genaue Urteile gefallt
werden; das heilt, es konnen Fehler gemacht
werden, zum Beispiel Rechenfehler oder Ablese-
fehler von Werten aus den Zeichnungen. Dies

macht eine Revisionschance nicht nur moglich,
sondern auch notig. Dazu miiBten eine moglichst
unabhéngige Einspruchsinstanz eingerichtet und
gewisse Regeln dafiir geschaffen werden. Es
ware schon ein Anfang, wenn das Preisgericht
Einspriiche gegen die eigene Tatigkeit, zum Bei-
spiel gegen Teilurteile unter expliziten Aspekten
und den Vorgang, alle Teilurteile zusammenzu-
fassen, oder sonstige VerstoRe, innerhalb einer
bestimmten Frist anndhme und dann mit einer
Begriindung endgiiltig entschiede.

6 Der Auslober schlieSt mit den Teilnehmern
einen Vertrag.

Es sind aber auch VerstoRBe gegen das in einer
Ausschreibung angekiindigte Verfahren maglich.
Zwei Beispiele mogen das illustrieren:

1. Von einem Auslober wurden gewisse formale
Eigenschaften fir die Wettbewerbsarbeiten vor-
geschrieben, unter anderem:

— ein bestimmter MaRstab fir die Zeichnungen;
— eine Darstellung nur in Schwarzweil; das
heiRt, ein Gebrauch von Farben war nicht erlaubt;
— Verwendung der gelieferten Plane und der
weilen Modellplatte als Arbeitsunterlagen.

Ein Teilnehmer aber

— verkleinerte die Plane photographisch;

— kolorierte sie in mehreren Farben;

— strich die Modellplatte schwarz an, so daR
sich die weiRen Modellteile effektvoll abheben
konnten;

und bekam den ersten Preis.

2. Beieinem nicht expliziten Wettbewerb schie-
den die Vorpriifer alle bis auf zehn der tber drei-
Big eingereichten Arbeiten nach eigenem Ge-
schmack aus und legten nur diese zehn in einer
bestimmten Rangordnung dem Gericht zur Preis-
verteilung vor, obwohl die Teilnehmer nach der
Ausschreibung annehmen muften, daB alle Ar-
beiten vom Preisgericht beurteilt werden wiirden
und sich die Vorprifer eines Urteils enthalten
wirden.

Im ersten Beispiel ist offenbar die sonst be-
wahrte Chancengleichheit miBachtet worden,
oder anders gesagt, der Auslober hatte es unter-
lassen, dafiir zu sorgen, daR diese Arbeit ausge-
schieden wurde. Im zweiten Beispiel ist der Aus-
lober seiner Pflicht, die Beurteilung der Arbeiten
«... durch die in der Auslobung bezeichnete Per-
son ...»° vornehmen zu lassen, nicht nachge-
kommen.

Eine Moglichkeit, die Teilnehmer vor solchen
oder dhnlichen VerstoRen zu schiitzen, wére eine
Erklarung des Auslobers in der Ausschreibung,
daB mit der Einsendung einer Arbeit zwischen
ihm und dem Bewerber ein Vertrag zustande
kommen soll. Damit koénnte ein Streitfall von
einem ordentlichen Gericht entschieden werden.
Dabei wire es ratsam, eine Vertragsstrafe in be-
grenzter Hohe festzusetzen, zum Beispiel die
halbe Preissumme.

7 Die Preissumme wird relativ zur Gite der Ar-
beiten verteilt.

Das Messen der Qualitat der Wettbewerbsent-
wiirfe auf einer Intervallskala eroffnet die Mog-
lichkeit, die Preissumme relativ zur Gute der Ar-
beiten zu verteilen. Dafir kann man sich ver-
schiedene Formeln ausdenken. Eine Moglichkeit
sieht folgendermaRen aus:

a-1
Pio .= Olyis yn)zlz (vi—vn)?.
=
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wobeip; = Hohe des iten Preises
P = Preissumme
n—1= Anzahl der Preise
y; = Urteil der Arbeit fiir den iten Preis
¥, = Urteil der néchsten Arbeit hinter

dem letzten Preis

Als Beispiel nehmen wir an: es solle eine Summe
von 30000 DM auf die drei besten Arbeiten ver-
teilt werden, die Qualitat der Arbeiten wiirde auf
einer Skala von O bis 10 gemessen, die Urteile
lber die drei Arbeiten waren y, =9, y, =8,
ys = 6 und das uber die folgende y, = 4. Dann
verteilt sich die Preissumme wie folgt:

py = 30000 (9 - 4)2/ (9 - 4)2 +
(8 -4)2 + (6 - 4)2
= 30000 - 25/45
= 666 - 25 = 16660 DM
p. = 666 - 16 = 10670 DM
ps = 666 - 4= 2670 DM
30000 DM

Der Vorteil fur die Teilnehmer wére eine «gerech-
tere» Verteilung der Preise, und fiir die Richter er-
Gbrigte sich das Neuverteilen der «festgesetzten»
Preise bei zu stark empfundenen MiRverstand-
nissen zwischen Qualitdts- und Preisunterschie-
den. Wie gesagt, konnen verschiedene Formeln
fur die Verteilung ausgedacht werden. Vielleicht
wire es zum Beispiel befriedigender fiir die Be-
teiligten, wenn fiir y, der Durchschnitt aus den
Urteilen der nachsten drei oder aus allen Wettbe-
werbsarbeiten und statt des Quadrates die dritte
Potenz gewahlt wiirde. Auf jeden Fall miiRte die
Verteilungsregel in der Ausschreibung bekannt-
gegeben und spater auch eingehalten werden.

8 Es wird mehr als ein Rickfragetermin anbe-
raumt.

Die eine ubliche Gelegenheit, vom Auslober Er-
lauterungen zur Ausschreibung zu erhalten oder
Vorschldge zu unterbreiten, reicht oft nicht aus;
sei es wegen semantischer Schwierigkeiten oder
weil der Auslober die Fragen «abwimmelt».

Neuerdings werden statt oder auRer der
Riickfragemoglichkeit gelegentlich sogenannte
«Kolloquien» veranstaltet. Im kleinen Kreis, bei
dem jeder zu Wort kommen kann, etwa wenn
alle sechs eingeladenen Teilnehmer bei einem
beschriankten Wettbewerb anwesend sind, mo-
gen sie der gegenseitigen Information dienlich
sein, aber Beobachtungen bei zwei Kolloquien zu
bundesoffenen Wettbewerben ergaben, daf®
diese Form des Informationsaustausches erheb-
liche Méngel haben kann:

Zunachst wurden die etwa 300 angereisten
Interessenten jeweils drei Stunden lang mit Vor-
tragen Uber Verkehrsfragen, Landschaftsplanung
und Gebaudekunde gelangweilt. Sodann wurden
eine Stunde lang die Antworten auf eingesandte
Riickfragen verlesen. Fir zusatzliche Fragen ka-
men nicht alle zu Wort, die Akustik war miserabel,
Fragen an das anwesende Preisgericht wurden
nicht zugelassen, die Auslober — ein Land und
jeweils eine Stadt — konnten ihre Antworten
nicht abstimmen usw. Die ganze Angelegenheit
machte den Eindruck einer Selbstdarstellung der
Auslober vor der eingeladenen Presse und dem
Rundfunk, wobei die Preisrichter und Teilnehmer
als Statisten fungierten. Zudem waren die Proto-
kolle Uiber diese Veranstaltungen unvollstandig,
und zu allem UberfluR wurden sie von den Aus-
lobern als Beitrag zum «Durchsichtigmachen»
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und zur « Demokratisierung» des Wettbewerbs-
wesens ausgegeben.

Auch ware zu bedenken, dal das schnelle
Uberlegen und Formulieren in einem Kolloquium
mit groRem Publikum nicht jedermanns Sache
ist und daR eine solche Veranstaltung, wenn sie
tiberhaupt der Information diente, ungerecht ge-
gen weiter entfernt wohnende und drmere Teil-
nehmer ware.

9 Der Ausschreibung wird ein méglichst guter
Entwurf und seine Beurteilung beigelegt.
Auslober sind meistens Lander oder Stadte mit
eigenen Bauverwaltungen, die entweder schon
Entwiirfe zu den anstehenden Bauaufgaben ha-
ben (zum Beispiel Universitaiten Bochum und
Bremen) oder leicht anfertigen konnen. Auch
konnte ein Entwurf durch ein « Gutachten» ge-
wonnen werden. Einen solchen Entwurf (oder
mehrere) der Ausschreibung beizufiigen, hétte
drei Vorteile:

1. Anhand dieses Entwurfes konnte die Anwen-
dung des fiir diesen Zweck aufgestellten Bewer-
tungssystems erlautert werden. Es kann recht
schwer sein, eine geplante Bewertung so zu be-
schreiben, daR keine MiBverstandnisse entstehen.
Ein Anwendungsbeispiel diirfte sich hier vorteil-
haft auswirken.

2. Das Ausprobieren eines Bewertungssystems
an einem konkreten Beispiel vor der Ausschrei-
bung ist moglicherweise eine gute Kontrolle fiir
den Auslober und sein Preisgericht, ob die Liste
der Aspekte vollstandig ist, die Gewichtung und
die Gutefunktion zufriedenstellend und die Re-
geln wohliberlegt sind. AuBerdem wiirde man
einen Anhaltspunkt dafiir gewinnen, ob sich der
Wettbewerb liberhaupt lohnen wiirde, falls man
nur oder vorwiegend einen guten Entwurf sucht.
3. Die Bewerber konnten sich eine Menge Ar-
beit sparen, namlich, wenn es ihnen nicht gelingt
mit ihrem Entwurf besser zu werden als der schon
vorhandene. Ist zum Beispiel die Explizitat des
Bewertungssystems 100 % und der vorhandene
Entwurf danach auf einer Skala von — 5 bis + 5
etwa + 3 wert, so brauchen alle die, die + 3 mit
ihrem Entwurf nicht lberbieten, ihre Arbeit erst
gar nicht einzureichen. Ware die Explizitat zum
Beispiel 80 %, weil es nicht gelang, den mit 20 %
gewichtigen Aspekt « Schonheit» zu explizieren,
so miBte ein Bewerber mit seinem Entwurf unter
den expliziten Aspekten mindestens + 1 errei-
chen, um liberhaupt eine Chance zu haben. Eine
Voraussetzung fiir dieses Argument wére eine
Regel, daR Arbeiten, die unter den expliziten
Aspekten schlechter als die vorhandene sind,
keine Preise erhalten kénnen.

10 Anstelle eines Preisgerichtes beschéftigt der
Auslober Berater und Gutachter.

Zunachst einmal hat ein Auslober die Entschei-
dungsbefugnis dariiber, wer einen Preis oder den
Auftrag erhalten soll. Er kann aber dieses Recht
ganz oder zum Teil an andere Personen abtreten,
die fur ihn dazu mehr oder weniger geeignet sein
konnen. Diese Gruppe von Helfern, zu der er in
der Regel auch noch selber gehort, bezeichnet er
gerne als Preisgericht und deren Mitglieder als
Richter, wohl um vom Prestige dieses Berufes fiir
seine Zwecke zu borgen und zu suggerieren, daR
diese Gruppenmitglieder dieselben Eigenschaften
haben, die zum Prestige von Richtern beitragen;
namlich Unabhéngigkeit von den Interessenten
am Urteil, eine besondere Ausbildung und einen
von der Allgemeinheit kontrollierten Rahmen von
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Vorschriften, die die Handlungen beschranken.
Wer kann fiir den Auslober als Mitglied dieses
Helfergremiums geeignet sein? Zum Beispiel:
— Wer ahnliche Ansichten wie er hat oder wer
in seinem Bewertungssystem dem Aspekt « Mei-
nung des Auslobers» ein groBes Gewicht bei-
mift.
— Wer nach der Meinung des Auslobers beson-
ders viel von der Bauaufgabe versteht.
— Wer bekannt ist. Einmal der moglichen Re-
klame wegen und zum anderen, weil dann viele
Teilnehmer das Bewertungssystem dieser Person
besser einschdtzen und ihr Verhalten danach
richten konnen.
— Werdem Auslober niitzen oder schaden kann,
wie zum Beispiel potentielle Spender oder Mit-
glieder der Opposition im Stadtrat und von «pres-
sure groups».
Einige dieser Punkte zusammen mit einigen der
moglichen Griinde fiir das Abhalten von Wettbe-
werben lassen es fraglich erscheinen, ob das Ab-
treten von Entscheidungsbefugnis, das Bezahlen
von Richtern und das Veranstalten von Preisge-
richtssitzungen fir die Auslober immer entbehr-
lich sein wird. Aber angenommen, es ginge in
einem Fall dem Auslober priméar darum, eine reife
Loésung zu finden, und er legte Wert auf ein mog-
lichst explizites Verfahren, dann ist « Opas Preis-
gerichty» nicht mehr nétig. Beim Aufstellen des
Bewertungssystems fiir die Ausschreibung kann
der Auslober, wenn er unsicher ist, fir bestimmte
Aspekte bestimmte Leute seines Vertrauens oder
die von der Bauaufgabe Betroffenen zu Rate
ziehen; mit der Abwicklung des Verfahrens
konnte er einen Notar betrauen, und das Bewer-
ten unter undeutlichen Aspekten konnte er wie-
derum anderen Personen ubertragen. Kann zum
Beispiel der Aspekt « Schonheit» nicht expliziert
werden, so muB in der Ausschreibung nur noch
gesagt werden, welche Gutachter nach welchem
Modus das Benoten der Entwiirfe unter diesem
Gesichtspunkt vornehmen werden.
AbschlieRend muB zu diesen zehn Vorschla-
gen noch bemerkt werden, daR es zu ihrer Reali-
sierung der Initiative der Auslober bedrfte, nicht
nur weil sie die Moglichkeit dazu haben, sondern
auch weil die Mehrzahl der Architekten, vielleicht
aus Gewohnung oder durch ihre Ausbildung, mit
der Art, wie bisher bei Wettbewerben mit ihrer
Arbeit verfahren wurde, durchaus zufrieden zu
sein scheint.
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Bauen und Erhalten XI

Von Othmar Birkner

Kinder und Altstadt

Die Treppe eines alten Hauses wird in Gottfried
Kellers « Der griine Heinrich» zum einpragsamen
Kindheitserlebnis. « Einige Vertiefungen und Sei-
tengange gaben dem Raum ein diisteres und ver-
worrenes Ansehen und blieben noch zu entdek-
kende Geheimnisse fiir mich ... Ein hohes Fenster
wirft reichliches Licht auf die mannigfaltig ge-
brochenen Treppen und wunderlichen Holzgale-
rien des luftigen Estrichs, welcher einen helleren
Gegensatz zu den kihlen Finsternissen der Tiefe
bildet.» ' Diese typische winkelige Knarr- und
Poltertreppe war fiir einen Buben mehr als ein
Spielzimmer oder -platz. Sie war in diesem
schmalbriistigen Haus der vorindustriellen Zeit
ein geheimnisvolles, anregendes Labyrinth. Sie
verband Werkstatt und Wohnung, Raume der
Eltern und GroBeltern, die verschiedensten Le-
bensbereiche. Hier kostete das spielende Kind
Gegensatze aus, pendelte zwischen hell und dun-
kel und atmete die verschiedensten Gertiche des
Hauses. Durch die zwanglose Uberschneidung
der Funktionszonen gewann das Kind Aktivitaten,
welches es heute im hygienisch staubfreien
Glassturzdasein verliert. Kinder kommen «ins
Kinderghetto, in die vom Leben der Erwachsenen
ausgeschlossenen Kindergarten ... und die Alten
ins Altersreservat, das Altersheim»?. Kénnen wir
dem Kind nicht lebensnahere Raume zuriickge-
winnen als zum Beispiel Kinderspielplatze mit
griner Spielwiese, bravem Sandkasten und
Kletterbaum, die mit einem Schildkrotenterrarium
peinliche Ahnlichkeit haben und fiir gefllige
Wohnblockprospekte eine verlogene Atmosphére
vorgaukeln? Martina Schneider glaubt, da® aus
dem «Kinderghetto» gefiihrte Kinder die pein-
lichen «Locher» in einem verfestigten Stadtge-
fuge bewiltigen helfen, « Hofe, Parkflachen, Ab-
standflachen, die Platze, Wege, Sackgassen ...»°.
— «Das ist eine Sackgasse, da konnen Sie nicht
weiter I » rief uns gestern eine alte Frau zu, als ich
mit einem Gast aus Toronto in der Altstadt Basels

1
Nachkriegskinder, Wien 1956. Quartier heute saniert.



	Einige Vorschläge zu Bauwettbewerben

